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Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Gemeindewahlausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und 
Ratsherren

Der Bürgermeister als
Gemeindewahlleiter
Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Sven Reinhold
Zimmer: 118  1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-126
Fax: 04122-9572-199
E-Mail:           sven.reinhold@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 27.04.2012

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zu einer 
Sitzung des Gemeindewahlausschusses

am Montag, den 14.05.2012 um 18:00 Uhr im  Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, 
Wittstocker Str. 7 ein. 

Tagesordnung:

TOP Betreff Vorlage

Öffentlicher Teil

1 Konstituierung des Gemeindewahlausschusses und Verpflichtung der 
Beisitzer   VO/12/323

2 Einteilung des Stadtgebietes in Wahlkreise für die Kommunalwahl 2013   VO/12/324

Mit freundlichen Grüßen

gez. Roland Krügel
       Vorsitzender
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Amt für zentrale Verwaltung und 
Finanzen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/12/323

öffentlich
25.04.2012

Roland Krügel

Sven Reinhold

Konstituierung des Gemeindewahlausschusses und Verpflichtung 
der Beisitzer
Beratungsfolge:
Datum Gremium

14.05.2012 Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahl 2013

Am 26. Mai 2013 findet in Schleswig-Holstein die nächste Kommunalwahl statt.  Gemäß § 12 
Abs. 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) setzt sich der Wahlausschuss 
zusammen aus dem Wahlleiter als Vorsitzenden und acht Beisitzerinnen und Beisitzer. 
Diese wurden durch den Hauptausschuss in seiner Sitzung am 23. April 2012 gewählt.

Wer zum späteren Zeitpunkt selbst Bewerber oder Bewerberin bzw. Vertrauensperson eines 
Wahlvorschlags ist, scheidet wegen Befangenheit aus dem Wahlausschuss aus (§ 55 Abs. 2 
GKWG).

Der Gemeindewahlausschuss hat im Wesentlichen folgende Aufgaben:

 Einteilung des Gemeindegebiets in Wahlkreise (§ 15 Abs. 1 GKWG).
 Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge für die Gemeindewahl (§ 25 

Abs. 1 GKWG).
 Feststellung des Wahlergebnisses (§ 36 GKWG).
 Entscheidung über Beschwerden wegen des Wählerverzeichnisses (§ 15 Abs. 3 

GKWO) und im Falle der Versagung von Wahlscheinen (§ 18 Abs. 7 GKWO).

Die anwesenden Mitglieder des Gemeindewahlausschusses werden über ihre Aufgaben 
belehrt und per Handschlag verpflichtet.
 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für zentrale Verwaltung und 
Finanzen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/12/324

öffentlich
25.04.2012

Roland Krügel

Sven Reinhold

Einteilung des Stadtgebietes in Wahlkreise für die Kommunalwahl 
2013
Beratungsfolge:
Datum Gremium

14.05.2012 Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahl 2013

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Die Anzahl der unmittelbar und mittelbar zu wählenden Mitglieder der Ratsversammlung ist 
von der Einwohnerzahl abhängig. Nach § 8 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) 
sind in kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern 
insgesamt 23 Ratsherren und –frauen zu wählen, davon 12 unmittelbar und 11 als 
Listenvertreter. In Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern sind so viele Wahlkreise zu 
bilden, wie unmittelbare Vertreter und Vertreterinnen zu wählen sind.

Die Einteilung des Wahlgebietes in Wahlkreise obliegt dem Gemeindewahlausschuss. 
Gemäß § 15 Abs. 2 GKWG sind die Wahlreise so zu begrenzen, dass sie möglichst gleiche 
Bevölkerungszahlen aufweisen. Die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises darf nicht mehr als 
20 v. H. von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise im Wahlgebiet 
abweichen. Dies stellt eine Änderung zu den gesetzlichen Vorgaben bei der letzten 
Kommunalwahl dar, bei der Abweichungen noch bis zu einer Größe von 25 v.H. als „Soll-
Regelung“ vorgesehen waren. Hieraus ergibt sich für die Stadt Tornesch eine 
durchschnittliche Wahlkreisgröße von 896 Einwohnern je Wahlkreis. Mit den vorgegebenen 
Abweichungen sind somit Wahlkreise von 716 bis 1.075 Einwohner möglich.

Zu C: Prüfungen
Anliegend wird von der Verwaltung ein Vorschlag für die Bildung von 12 Wahlkreisen 
gemacht, der sich an der Einteilung der Wahlkreise der Kommunalwahlen der Jahre 2003 
und 2008 orientiert. Dies hat sich bewährt, um den Wahlberechtigten möglichst den Gang zu 
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„ihrem“ gewohnten Wahllokal zu ermöglichen. Zudem ist die Auswertung und 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse z.B. für die Presse nur dann sinnvoll möglich, wenn die 
Wahlkreise weitestgehend gleichbleibend sind.

Dennoch waren einige Anpassungen erforderlich, um zu große Abweichungen zu vermeiden:

 Die Straße „Haidmoor“ und der westliche Teil der Straße „Am Moor“ wurden vom 
Wahlkreis 070 in den Wahlkreis 040 verschoben.

 Die Straße „Am Schützenplatz“ geht vom Wahlkreis 100 in den Wahlkreis 090.
 Die Straßen „An der Bahn“ sowie der westliche Teil des Bültenweges und der 

südliche Teil der Wilhelmstraße gegen vom Wahlkreis 050 in den Wahlkreis 030.

Der Wahlleiter hat zudem die Möglichkeit, Wahlkreise in verschiedene Wahlbezirke 
einzuteilen, d.h. in einem Wahlkreis mehr als ein Wahllokal einzurichten. Es wird mitgeteilt, 
dass der Wahlleiter – wie bei den letzten Kommunalwahlen auch – beabsichtigt, den 
flächenmäßig großen Wahlkreis 070 in die beiden Wahlbezirke 071 und 072 zu unterteilen. 
Diese Einteilung hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und verhindert, dass 
Wählerinnen und Wähler einen übermäßig langen Weg zu ihrem Wahllokal auf sich nehmen 
müssen.

Eine detaillierte Übersicht über die Zuteilung der einzelnen Straßen und ein Plan befinden 
sich in der Anlage. 

1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt 

 

Zu D: Finanzielle Auswirkungen
Die Kosten der Kommunalwahl werden mit rund 15.000 Euro veranschlagt.

 

Zu E: Beschlussempfehlung
Das Wahlgebiet wird in die lt. Anlage genannten 12 Wahlkreise eingeteilt.

 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Übersicht über die Wahlkreiseinteilung für die Kommunalwahl 2013
 
































	Kopie
	Ö Top 1.0.0 VO/12/323
	Ö Top 2.0.0 VO/12/324
	Ö Top 2.0.0 VO/12/324 Anlage 01 'Wahlkreiseinteilung Kommunalwahl Tornesch 2013'



